
AUFTRAGGEBER UND AUFTRAGNEHMER
SCHLIESSEN EINEN VOB-VERTRAG

BGH, Urteil vom 24.2.2005 — Aktenzeichen: VII ZR 141/03

Sachverhalt
Auftraggeber und Auftragnehmer schließen einen VOB-Vertrag. Es geht um
Rohbauarbeiten für ein Krankenhaus. Dem Werkunternehmer werden einzelne
Schalungs-, Bewehrungs- sowie Architektenpläne nicht rechtzeitig zur Verfügung
gestellt. Dadurch verlängert sich die Bauzeit. Der Werkunternehmer verlangt
Ersatz zusätzlicher Kosten. Geltend gemacht werden zusätzliche Arbeitsstunden,
Kosten für Schalung und Gerätevorhaltung, Löhne etc. in Höhe von knapp 1 Mio. €.

Die Klage hat keinen Erfolg, und zwar deshalb, weil der Auftragnehmer Ansprüche
nicht hinreichend darlegen konnte.

Die Entscheidung
Der Bundesgerichtshof hat im Zusammenhang mit Bauablaufstörungen Folgendes
festgehalten:

Verlangt der Auftragnehmer Ersatz von Behinderungsschäden, reicht es
grundsätzlich nicht aus, nur eine oder mehrere Pflichtverletzungen (z.B. wie
hier Planlieferverzug) vorzutragen. Darüber hinaus muss dargetan und
bewiesen werden, welche Behinderung mit welcher Dauer und mit welchem
Ausmaß daraus verursacht wurde. Gibt es mehrere Pflichtverletzungen, muss
der Auftragnehmer dies jeweils für den Einzelfall vortragen.

Eine Klage aus § 6 Nr. 6 VOB/B erfordert eine konkrete, bauablaufbezogene
Darstellung der jeweiligen Behinderung. Dem Auftragnehmer ist im
Behinderungsfall die Erstellung einer aussagekräftigen Dokumentation
zumutbar.

Für die sog. haftungsbegründende Kausalität – also der
Ursachenzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und
Behinderungsschaden – muss der Auftragnehmer den Vollbeweis führen. Nur
für die sog. haftungsausfüllende Kausalität – Ursachenzusammenhang
zwischen Behinderung und Folgen – besteht die Möglichkeit der Schätzung
nach § 287 ZPO.

Praxishinweis
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Oft gibt es Bauablaufstörungen, weil Auftraggeber Pläne nicht rechtzeitig vorlegen.
Der Weg zum Ersatzanspruch des Auftragnehmers ist allerdings weit und voller
Hindernisse. Ohne baubegleitende Dokumentation über den jeweiligen
Planlieferverzug und die sich daraus ergebenden Behinderungsfolgen ist ein
Werkunternehmer nachträglich häufig nicht mehr in der Lage, den
Ursachenzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Behinderung schlüssig
darzulegen. Dies erfordert bei komplexen Bauvorhaben ein spezielles
„Behinderungsmanagement“.

SCHLÜNDER | RECHTSANWÄLTE | Bismarckstraße 16  | 59065 Hamm | Deutschland
Tel. 02381 921 55-0 | FAX 02381 921 55-99 | Mail hamm@schluender.info


